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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3068/J betreffend "US-
Strafzolle gegen die Digitalsteuer in Osterreich", welche die Abgeordneten Dr. Petra Ober-

rauner, Kolleginnen und Kollegen am 12. August 2020 an mich richteten, stelle ich fest:

Antwort zu den Punkten 1 bis 5 der Anfrage:

1. Haben die USA ein Verfahren gegen Osterreich gestartet, um die Digitalsteuer durch in
Aussicht gestellte Strafzélle auf dsterreichische Importe in die USA auszusetzen?

2.  Welchen Schriftverkehr gibt es hierzu mit Ihrem Ministerium, von wann datiert er und
was ist der Inhalt?

3. Wieist Ihre Position zum amerikanischen Anliegen, welche Ergebnisse streben Sie bis
31.12.2020 an?

4. Wie ist der aktuelle Status der Verhandlungen zur Digitalsteuer auf OECD-Ebene?
Welche Handelsinstrumente haben die Amerikaner gegen die Digitalsteuer bereits

eingesetzt bzw. werden Sie noch einsetzen?

Der US-Handelsbeauftragte (USTR) Robert Lighthizer hat in einem an mich gerichteten
Schreiben vom 2. Juni 2020 erklart, dass er hinsichtlich der dsterreichischen Digitalsteuer
eine Untersuchung gemaR Section 301 des US-Trade Act eingeleitet habe. Diese Untersu-
chung beziehe sich auf mehrere Aspekte der Digitalsteuer, namlich ob eine de facto Dis-
kriminierung von US-Gesellschaften vorliege, ob die Steuer riickwirkende Elemente bein-
halte, sowie ob die Steuer nicht im Widerspruch zum internationalen und dem US-

Steuersystem (insbesondere extraterritoriale Anwendung) stehe.
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In meinem Antwortschreiben vom 17. Juli 2020 habe ich mitgeteilt, dass eine optimale
Losung fur die Besteuerung der digitalen Wirtschaft nur in einer internationalen Vereinba-
rung auf Basis der Arbeiten der OECD erzielt werden kénne. Daher sei es zu bedauern,
dass die USA diese Arbeiten unterbrechen mochten. Bei der 6sterreichischen Digitalsteuer
handle es sich lediglich um eine Ausdehnung der schon langer bestehenden Werbeabga-
be, es gehe somit nur um die Herstellung der Chancengleichheit im Bereich der Werbung.

Festzuhalten ist, dass USTR Lighthizer weiters gegen die Europdische Kommission, sowie
auch gegen andere EU-Mitgliedstaaten und Drittlander, die eine Digitalsteuer eingefiihrt

haben bzw. eine Einfihrung beabsichtigen, ein solches Verfahren eingeleitet hat.

Im Rahmen der noch bevorstehenden Kontakte wird es darum gehen, gegentiber der US-
Administration klarzustellen, dass keine Diskriminierung von US-Gesellschaften besteht

und die Steuer mit dem internationalen Steuersystem vereinbar ist.

Im Ubrigen ist auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 3069/J durch den

Herrn Bundesminister fir Finanzen zu verweisen.

Wien, am 12. Oktober 2020

Dr. Margarete Schrambock

Elektronisch gefertigt

Unterzeichner Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Datum/Zeit 2020-10-12T09:30:33+02:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

Aussteller-Zertifikat elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR Serien-Nr. 1237897311

DIGITALISIERUNG UND
WIRTSCHAFTSSTANDORT Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
@ Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
MTSSIGNATUR Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks

sind auf https://www.bmdw.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veroffentlicht.

2020-0.516.005 2von 2

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 10-12T09: 46: 43+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




	Antwort zu den Punkten 1 bis 5 der Anfrage:

		2020-10-12T09:30:33+0200
	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-10-12T09:46:43+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




